
                                                                                                                    
                                                                                                                    im Stadtrat Lichtenfels 
Bernhard Christoph, Schafrangen 7, 96215 Lichtenfels

An die    Lichtenfels, 21.08.2014
Stadt Lichtenfels
Herrn Bürgermeister Andreas Hügerich
Marktplatz 1

96215 Lichtenfels

Antrag Wasserrinneneinlauf

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

die Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen stellt hiermit folgenden Antrag.

Der Stadtrat der Stadt Lichtenfels möge beschließen:
Der Wasserrinneneinlauf am Marktplatz wird ansprechend gestaltet.
Variante 1
Natursteine werden eingelegt, z.B. aus großformatigem Rheinkies.
Das Wasser verschwindet in den natürlichen Zwischenräumen wie in einer 
Versickerung.
Variante 2
Ein Geflecht aus dauerhaftem Material wird einghängt, z. B. in Form eines größeren 
Korbes oder einer geflochtenen Schale.
Der Fantasie sind hier wenig Grenzen gesetzt. Das Geflecht kann angeschraubt 
werden und wäre bei Bedarf leicht zu entfernen. Auch hierbei kann das Wasser 
zwischen den natürlichen Öffnungen abfließen.

Begründung:
Seit der Einrichtung der Fußgängerzone ist der Einlauf der Wasserrinne ein 
Provisorium, welches den Charme eines gurgelnden Schlundes versprüht. Betrachter 
stoßen sich regelmäßig an der Fantasielosigkeit dieses Details unserer Stadt. Mit 
relativ geringem Aufwand wäre das Defizit zu beseitigen. Versickern von Wasser 
erzeugt ein Gefühl von Natürlichkeit. Es kann in der Variante 2 auch ausgezeichnet 
mit dem Leitthema der Stadt, dem Geflecht verbunden werden. Die Variante 1 ist 
dagegen wegen ihrer äußerst geringen Kosten und der schnellen Umsetzbarkeit von 
großem Vorteil.
Der Antrag ist nicht kostenneutral, kann jedoch aufgrund seines überschaubaren 
Mittelbedarfes in den Ansätzen zur Stadtgestaltung untergebracht werden.

Mit freundlichen Grüßen
für die Fraktion BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN

gez. Bernhard Christoph
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